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§ 73 ArbVG Betriebsratsumlage
 ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2024

1. (1)Zur Deckung der Kosten der Geschäftsführung des Betriebsrates und der Konzernvertretung sowie zur

Errichtung und Erhaltung von Wohlfahrtseinrichtungen und zur Durchführung von Wohlfahrtsmaßnahmen

zugunsten der Arbeitnehmerschaft und der ehemaligen Arbeitnehmer des Betriebes kann von den

Arbeitnehmern eine Betriebsratsumlage eingehoben werden. Sie darf höchstens ein halbes Prozent des

Bruttoarbeitsentgelts betragen.

2. (2)Die Einhebung und Höhe der Betriebsratsumlage beschließt auf Antrag des Betriebsrates die

Betriebs(Gruppen)versammlung; zur Beschlußfassung ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der

stimmberechtigten Arbeitnehmer erforderlich.

3. (3)Die Umlagen sind vom Arbeitgeber vom Arbeitsentgelt einzubehalten und bei jeder Lohn(Gehalts)auszahlung

an den Betriebsratsfonds abzuführen.
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